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Rheinalarm
Die toxischen Spätfolgen der Chempark-Explosion
Als einfache „Opferstrecke“ für Pro-
duktionsrückstände betrachtete der 
Chemiekonzern „Bayer“ den Rhein zu 
Anfang des letzten Jahrhunderts. Sei-
ne ehemalige Tochtergesellschaft „Cur-
renta“ geht davon bis heute nicht ab. 
Nach der Explosion im Leverkusener 
Chempark Ende Juli 2021, die sieben 
Menschen das Leben kostete, leitete 
das Unternehmen Unmengen konta-
miniertes Löschwasser ohne behördli-
che Genehmigung in den Fluss ein. 9,5 
Millionen Liter des zuvor mit anderen 
flüssigen Rückständen des Chemie-
areals vermengten „Ereigniswassers“ 
pumpte der Konzern über die Kläran-
lage und unter Zusatz von Aktivkoh-
le in das Gewässer. Einem Sprecher 
des Unternehmens zufolge reichten 
die Rückhaltekapazitäten der Tanks 
auf dem Gelände nicht aus, im Zuge 
der Gefahrenabwehr musste Currenta 
deshalb zu dieser Maßnahme greifen. 
Auf diese Weise strömten perfluorier-
te Verbindungen, Pestizide und ande-
re Chemikalien in den Rhein. Allein 
60 bis 70 Kilogramm des – innerhalb 
der EU wegen seiner Gefährlichkeit 
verbotenen und vermutlich von Bayer 
stammenden – Pestizids Clothianidin, 
das eigentlich hätte verbrannt werden 
müssen, waren darunter.

Die Öffentlichkeit erfuhr lan-
ge nichts davon. In dem Bericht, den 
NRW-Umweltministerin Ursula Hei-
nen-Esser (CDU) dem Umweltaus-
schuss des Landtages im August 2021 
vorlegte, hieß es noch: „Das Löschwas-
ser sowie kontaminiertes Kühlwasser 
konnte nach Angabe des Anlagenbe-
treibers komplett in Stapeltanks inner-
halb des Entsorgungszentrums aufge-
fangen werden. Zu einer Einleitung 
über die Gemeinschaftskläranlage in 
den Rhein kam es danach nicht.“ Mit 
einem „kommunikativen Missverständ-
nis“ zwischen ihrem Haus und dem 
„Landesamt für Natur-, Umwelt- und 
Verbraucherschutz“ (LANUV) erklärte 
Heinen-Esser die Fehlinformation am 
Mittwoch letzter Woche im Umweltaus-
schuss: „Der Begriff ‚einbinden‘ wurde 
nicht als ‚einleiten‘ verstanden“, so die 
Ministerin. Dennoch hielt sie die Ent-
scheidung der Currenta für „nachvoll-
ziehbar“. Und überhaupt – alles halb 
so schlimm: „Bei der Beprobung wur-
de eine Überschreitung der geltenden 
Überwachungswerte nicht festgestellt.“

Der „Bund für Umwelt und Natur-
schutz Deutschland“ (BUND) hält das 
für „eine unverantwortliche Verharm-
losung“. Nach Angaben des Umwelt-
verbands überschritten die Messdaten 
für perfluorierte Verbindungen mit 10 
Mikrogramm pro Liter den Orientie-
rungswert von einem Mikrogramm pro 
Liter an vier Tagen deutlich. Ähnlich 
beurteilt der BUND die Konzentration 
von Clothianidin von über 100 Mikro-
gramm pro Liter. „Dies ist trotz Ver-
dünnung im Rhein nicht akzeptabel“, 
so der BUND.

23.500 Kubikmeter „Ereigniswas-
ser“ gelangten dann mit amtlicher Ge-
nehmigung in den Fluss  – und 1.300 
Kubikmeter auf Schleichwegen, ge-
nauer: durch eine Schleich-Leckage. 
Über nicht weniger als fünf Monate 
hinweg floss aus einem undichten Tank 
chemikalienhaltiges Löschwasser aus 
der Kläranlage Leverkusen-Bürrig 
ab, ohne das zweistufige Aktivkohle-
Reinigungssystem durchlaufen zu ha-
ben. Obwohl der Behälter über eine 
Füllstands-Messeinrichtung und eine 
Radarsonde verfügte, bemerkte der 
Chempark-Betreiber den durch eine 
defekte Klappe ausgelösten Abgang 
nicht.

Schon bei einem Großbrand auf 
dem Chempark-Gelände im Jahr 2016 
hatten die Auffangkapazitäten für das 
Löschwasser nicht ausgereicht, aber 
weder Bayer als damaliger Curren-
ta-Mehrheitseigner noch die Politik 
reagierte. Dabei ist die Problematik 
seit dem Sandoz-Unglück von 1986 
bekannt, als mit dem „Ereigniswas-
ser“ 20 Tonnen Chemie-Gifte in den 
Rhein gerieten. Und Besserung naht 
hier nicht. Wie Horst Büther von der 
Bezirksregierung Köln vor dem Um-
weltausschuss bekundete, droht in Zu-
kunft über die Aufweichung der Lösch-
wasserrückhalte-Richtlinie sogar noch 
größeres Ungemach. Die „Coordina-
tion gegen Bayer-Gefahren“ übte in 
einer Pressemitteilung Kritik an der 
Rheinverschmutzung durch den Chem-
park-Betreiber: „Die Currenta und die 
hinter ihr stehende Investmentbank 
‚Macquarie‘ vernachlässigen aus Pro-
fitgründen die Sicherheit von Mensch, 
Tier und Umwelt. Und die Politik hält 
wieder einmal die schützende Hand da-
rüber.“

 Jan Pehrke
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Unter dem Motto „#LichtImDunkel“ feierte die Stuttgarter Friedensbewegung 
das Inkrafttreten des UN-Atomwaffenverbotsvertrages am 22. Januar 2021. Mit 
einem Peace-Zeichen aus Kerzen mahnten rund 50 Aktivistinnen und Aktivis-
ten, dass es höchste Zeit sei, die atomare Aufrüstung zu beenden und Nukle-
arwaffen von der Erde zu verbannen. Der Einsatz von Atomwaffen, aber auch 
bereits die Drohung damit sei völkerrechtswidrig und müsse daher unter allen 
Umständen verhindert werden.
Die Aktivistinnen und Aktivisten forderten, dass Deutschland endlich dem 
Atomwaffenverbotsvertrag beitreten muss. Bereits 69 Abgeordnete aus dem 
baden-württembergischen Landtag haben den ICAN-Abgeordnetenappell un-
terschrieben, mit dem die Bundesregierung auffordern wird, den Vertrag zu 
unterschreiben und zu ratifizieren.
An der Vertragsstaatenkonferenz vom 22. bis zum 24. März 2022 in Wien nimmt 
die Bundesregierung mit einem Beobachterstatus teil.  UZ

Nie aufgeben
Lehrer aus Niedersachsen berichtet über sein Berufsverbot  
und den Kampf dagegen bis heute

Über zwölf Jahre Berufsverbot, verbunden mit fünfjähriger Arbeitslosigkeit 
und fünf Gerichtsprozessen – eine erschreckende Bilanz, auf die der inzwi-
schen 70-jährige Grund- und Hauptschullehrer Matthias Wietzer aus Han-
nover zurückblickt. Nach der mit „Gut“ bestandenen zweiten Ausbildungs-
phase durfte er 1978 aus politischen Gründen die vorgesehene Stelle an der 
Orientierungsstufe Friesenstraße in Braunschweig nicht antreten. Danach 
verfiel er jedoch nicht in politische Resignation. Er wurde Ratsherr in der Lan-
deshauptstadt Hannover und später Sprecher der „Bürgerinitiative gegen die 
Schließung der Stadtbibliothek Limmerstraße“ . Nach erfolgreichem Eintreten 
gegen die Berufsverbote und seiner Verbeamtung auf Lebenszeit besitzt er 
heute zwei Dankesschreiben des Landes Niedersachsen. UZ sprach mit Mat-
thias Wietzer, der sich bis heute an der Seite weiterer Betroffener für Rehabi-
litierung und Entschädigung engagiert.

UZ: Am 28. Januar jährt sich die Einfüh-
rung des sogenannten Radikalenerlasses 
zum 50. Mal. Wie erinnerst du dich an die 
damalige Zeit?

Matthias Wietzer: Als junger Mensch, der 
nach gesellschaftlichen Antworten such-
te, habe ich nach einer Orientierungspha-
se frühzeitig ein Interesse am Marxismus 
entwickelt. Der mörderische Krieg der 
USA gegen Vietnam, die Verabschiedung 
der Notstandsgesetze und das dreiste Auf-
treten der NPD und faschistischer Karrie-
risten haben erheblich dazu beigetragen, 
dass ich als Student in Göttingen Mitglied 
des MSB Spartakus wurde und 1973 in die 
DKP eingetreten bin.

UZ: Welche Rolle hat der „Verfassungs-
schutz“ bei deinem Verfahren gespielt?

Matthias Wietzer: Keine positive. Ich 
wurde bespitzelt, meine Grundrechte 
wurden eingeschränkt und hanebüche-
ne „Erkenntnisse“ präsentierte der so-
genannte Verfassungsschutz: Das reich-
te von Kandidaturen für MSB und DKP 
über eine Spende von 20 DM im Jahr 1973 
für die „UZ“ bis hin zu einer „Plakatie-
rung an einer genehmigten Werbefläche“ 
in einem Wahlkampf, untermauert durch 
eine „Zeugenerklärung“. Die Verteilung 
von DKP-Flugblättern zu den Berufsver-
boten und zum Filbinger-Skandal wurde 
mir ebenfalls zur Last gelegt. Selbst mein 
Engagement gegen die Büchereischlie-
ßung und meine Teilnahme an der Aus-
stellungseröffnung „NATO-Krieg gegen 
Jugoslawien“ in einem Kulturzentrum in 
Hannover blieb den angeblichen „Schüt-
zern der Verfassung“ nicht verborgen.

UZ: 1978 wurdest du zu einer über drei-
stündigen „Anhörung“ ins Niedersächsi-
sche Innenministerium eingeladen. Was 
geschah dort?

Matthias Wietzer: „Anhörung“ ist auch 
ein sehr beschönigendes Wort, das war ein 
Verhör über meine politische Gesinnung, 
bei dem berufliche Aspekte und Quali-
fikationen, positive Stellungnahmen von 
Ausbildern, Eltern und Schulleitung kei-
nerlei Rolle spielten. Das Gedächtnis-
protokoll dieser „Anhörung“ wurde von 
meinem Rechtsanwalt Heinz Reichwaldt 
(ehemaliger Staatssekretär) im „Stader 
Tageblatt“ veröffentlicht. „Fühlte mich 
ins tiefe Mittelalter versetzt“, hieß es dazu 
in einem Leserbrief.

Für bezeichnend halte ich die späteren 
Karrieresprünge der damaligen „Anhö-
rer“: Der Kommissionsvorsitzende wurde 
Regierungspräsident von Hannover, ein 
Weiterer Hannoverscher Amtsgerichts-

präsident und ein Dritter 
Präsident des Landessozi-
algerichts Niedersachsen. 
Und ausgerechnet der Ge-
schäftsführer dieser Kom-
mission avancierte danach 
zum Landeswahlleiter in 
Niedersachsen. Ein Schelm, 
wer Böses dabei denkt.

Ich zumindest bekam 
von ihnen eine schablo-
nenhafte Ablehnung.

UZ: Hattest du damals Möglichkeiten, 
dich gegen die Verfolgung zur Wehr zu 
setzen?

Matthias Wietzer: Allein machen sie dich 
ein, aber Solidarität macht stark, heißt es 
so schön. Die Bewegung gegen Berufsver-

bote hat trotz kurzer Schwächeperioden 
zunehmend Erfolge erreicht. Wesentlich 
dazu beigetragen haben nationale und in-
ternationale Proteste gegen den Verfas-
sungsbruch.

Bereits 1978 habe ich mich zusam-
men mit sechs weiteren Betroffenen an 
einem fünftägigen Hungerstreik gegen 
Berufsverbote beteiligt. In einer 1980 in 
den Hannoverschen Tageszeitungen ver-
öffentlichten Anzeige der GEW forderten 
über 700 Menschen meine Einstellung in 
den Schuldienst, darunter die spätere Mi-
nisterpräsidentin von Schleswig-Holstein, 
Heide Simonis, und der spätere Bundes-
kanzler Gerhard Schröder.

Bundesweit wurden viele Initiativen 
gegründet und die Gewerkschaften, die 
anfangs auch mit Unvereinbarkeitsbe-
schlüssen gegen Betroffene reagierten, 
haben sich nach teilweise erfolgter Ent-
schuldigung als konsequente und vor-
wärtsstrebende Kraft gegen die Berufs-
verbote positioniert.

Aber es ist ein seit Jahrzehnten wäh-
render Kampf, der bis heute für eine wirk-
liche Rehabilitierung und Entschädigung 
andauert. Durch vielfältige Veranstal-
tungen, Aktionen, Konferenzen und De-
monstrationen haben sich die Betroffe-
nen und ihre Initiativen zunehmend Ge-
hör verschafft und auch bei den Medien 
eine jahrelange „Funkstille“ erfolgreich 
durchbrochen.

UZ: Nach über zwölf Jahren durftest du 
Anfang der 1990er Jahre dann doch Leh-
rer werden. Wie kam es dazu?

Matthias Wietzer: Die damalige nieder-
sächsische Landesregierung unter Dr. 
Ernst Albrecht (CDU) betrieb eine äu-
ßerst rigide und rücksichtslose Berufsver-
botepolitik: „Mit rattenhafter Wütigkeit“, 

so formulierte es derzeit der SPD-Frak-
tionsvorsitzende im niedersächsischen 
Landtag, Karl Ravens. Nach der erlösen-
den Abwahl dieser Landesregierung und 
der Etablierung der rot-grünen Schröder-
Regierung wurden viele von uns einge-
stellt. Danach unterrichtete ich über 20 
Jahre an einer Schule in der Region Han-
nover, war unter anderem Vorsitzender 
der Fachbereichskonferenz Geschicht-
lich-soziale Weltkunde (inklusive Reli-
gion) und auch Personalratsvorsitzender.

UZ: Kannst du mit dem 
Thema, das dich seit 40 Jah-
ren bewegt, nicht endlich ab-
schließen?

Matthias Wietzer: Leider 
nein, da gibt es noch vieles 
zu tun. Durch die Berufs-
verbote wurden Lebenswe-
ge zerstört, verbunden mit 
Diskriminierung, oftmals 
Arbeitslosigkeit und jetzt 

im späteren Lebensalter zum Teil durch 
die Bestrafung mit Altersarmut. Da meine 
erzwungene zwölfjährige „Auszeit“ nicht 
bei meinem Ruhegehalt angerechnet wird, 
bekomme ich monatlich eine um mehre-
re hundert Euro reduzierte Überweisung. 
Eine lebenslange Bestrafung also.

Zwar wurde 2016 den vom Berufsver-
bot Betroffenen „Respekt und Anerken-
nung“ vom Niedersächsischem Landtag 
ausgesprochen, von einer Pensionsredu-
zierung bis zum Tod war da jedenfalls 
nicht die Rede.

Gerade auch die derzeitigen Vorha-
ben von Bundesregierung und einigen 
Bundesländern sind besorgniserregend. 
Wiedereinführung der Regelanfrage, 
schnelle Entfernung von „Verfassungs-
feinden“ scheinen an vergangene Zeiten 
anknüpfen zu wollen und Lernprozesse 
zu ignorieren. „Unfug braucht keine Wie-
derholung“, so kommentiert der Journalist 
Heribert Prantl die Überlegungen, einen 
„neuen“ Radikalenerlass einzuführen.

UZ: Was erwartest du von den politischen 
Entscheidungsträgern auf Bundes- und 
Landesebene?

Matthias Wietzer: Ich erwarte, dass end-
lich nach 50 Jahren dieser unselige „Ra-
dikalenerlass“ mit all seinen Auswirkun-
gen aus der Welt geschafft wird. Er war 
und ist Unrecht und Verfassungsbruch. 
„Nie wieder dürfen politisch motivier-
te Berufsverbote, Bespitzelungen und 
Verdächtigungen Instrumente des de-
mokratischen Rechtsstaates sein“, heißt 
es in einem 2016 gefassten Beschluss des 
Niedersächsischen Landtages. Das soll-
te eigentlich überall gelten, die Realität 
sieht leider anders aus. Die Betroffe-
nen erwarten eine Entschuldigung für 
die staatlichen Rechtsverletzungen und 
eine vollständige Rehabilitierung. Bun-
desregierung, Bundeskanzler und die 
Landesregierungen sind da gefordert 
und das immer noch unsinnige Gerede 
von der „Rechtsstaatlichkeit der dama-
ligen Verfahren“ muss ein Ende haben. 
Wir erwarten eine Aufhebung der bis 
heute bestehenden diskriminierenden 
Gerichtsurteile, die als Grundlage die 
höchstrichterliche „Rechtsprechung“ 
belasteter NS-Juristen haben. Des Wei-
teren ist eine bundesweite wissenschaft-
liche Aufarbeitung der Folgen der Be-
rufsverbote erforderlich, ebenso die 
Herausgabe und anschließende Ver-
nichtung der Akten des „Verfassungs-
schutzes“. Letztlich ist auch eine mate-
rielle Entschädigung der Betroffenen 
überfällig. Der DGB hat zur Wieder-
gutmachung Forderungen erarbeitet, 
die von einer Nachversicherung bei der 
Rentenversicherung bis hin zur Einrich-
tung eines Fonds reichen.

Viele der damals Betroffenen sind 
mittlerweile hochbetagt, einige auch be-
reits gestorben. Es darf nicht weiter 
darauf spekuliert werden, dass sich die 
Berufsverbotsfrage „biologisch“ erle-
digt. Es besteht also dringender Hand-
lungsbedarf. Und zwar jetzt!
 Interview: Lenny Reimann
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Vom Berufsverbot Betroffene 1978 bei der Abschlusskundgebung zum fünftägi-
gen Hungerstreik in Hannover


